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Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln sowohl den Verkauf von Tickets durch den Veranstalter als auch die Bedingungen, die für Veranstaltungen gelten, die der Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. durchführt:
I. Geltungsbereich
Für sämtliche Verträge und erteilte Aufträge betreffend die Lieferung von Tickets gelten im Verhältnis zum Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
II. Vertragsabschluss, Stornierung
1. Das Angebot für einen Vertragsabschluss geht vom Kunden aus, sobald er das Feld "Kaufen" angeklickt hat. Erst mit Zustimmung und Übersendung der Transaktionsnummer durch den Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. an den Kunden kommt ein Vertrag zwischen dem Kunden und dem Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. sein zustande. 
2. Für die Richtigkeit der im Onlineauftritt des Vereins zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. enthaltenen Daten wird - sofern es um Veranstaltungen geht, bei denen die Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. nicht Veranstalterin ist - keine Gewähr übernommen. 
3. Für reservierte aber nicht bezahlte Karten verfällt die Reservierung, wenn nicht innerhalb einer Woche ab Versenden der Reservierungsbestätigung diese bezahlt werden. Die Karten kommen dann wieder in den freien Verkauf. Der Käufer erhält darüber eine entsprechende Nachricht.

III. Preisbestandteile und Zahlungsmodalitäten
1. Die Zahlung ist durch Vorkasse per Überweisung möglich. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten. Der Gesamtpreis der Bestellung inklusive aller Gebühren ist nach Vertragsabschluss sofort zur Zahlung fällig. 
2. Im Falle einer Internetbestellung werden evtl. Service- und Versandkosten erhoben. Diese Gebühren werden dem Kunden bei der Bestellung im Warenkorb angezeigt, darüber hinaus entstehen keine weiteren nicht ausgewiesenen Kosten. 

IV. Nichtdurchführbarkeit der Veranstaltung, Rückgabe
1. Wird die Durchführung der Veranstaltung insgesamt unmöglich, so werden dem Besucher gegen Vorlage der erworbenen Eintrittskarte und der Kaufquittung  der Kartenpreis sowie die Vorverkaufsgebühr zurückerstattet. Sofern der Veranstalter die Unmöglichkeit der Durchführung der Veranstaltung zu vertreten hat, bleibt dem Besucher das Recht vorbehalten, neben der Rückzahlung des Kaufpreises auch Schadensersatz gem. Ziffer I. 3. geltend zu machen.
2. Wird die Durchführung der Veranstaltung zu einem Zeitpunkt unmöglich, zu dem Teile der Veranstaltung bereits durchgeführt worden sind, so gilt die vorstehende Regelung entsprechend für den von der Unmöglichkeit betroffenen Teil der Veranstaltung.
3. Hat der Veranstalter die Unmöglichkeit der Durchführung der Veranstaltung nicht zu vertreten, so erlischt der Anspruch des Besuchers auf (anteilige) Erstattung des Kaufpreises nach Ablauf von 6 Monaten. Die Frist von 6 Monaten beginnt mit dem Tage, an dem der Veranstalter die Veranstaltung offiziell absagt bzw. für beendet erklärt. Die Frist von 6 Monaten greift nicht, wenn der Veranstalter die Unmöglichkeit der Durchführung zu vertreten hat.
4. Eine Rücknahme der Karten bei Verlegung ist nur bis zum Tage vor dem endgültigen Veranstaltungstermin möglich. 
5. [bookmark: _GoBack]Im Übrigen ist eine Rücknahme oder der Umtausch ausgeschlossen.

V. Haftungsbeschränkung, Ausschluss des Rücktritts bei bestimmten Pflichtverletzungen
1. Der Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. haftet in jedem Fall unbeschränkt nach dem Produkthaftungsgesetz, für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
2. Des Weiteren haftet der Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V., sofern und soweit sie eine Garantie abgegeben hat und diese Garantie verletzt wird.
3. Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. - sofern nicht bereits eine Haftung gemäß Ziffern VI.1 oder VI.2. besteht - nur beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und vertragstypischen Schadens. Wesentliche Vertragspflichten sind alle Pflichten, deren Erfüllung Voraussetzung für die Durchführung des Vertrages sind und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und auch vertrauen darf.
4. Sofern und soweit eine Haftung der Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. nicht gemäß Ziffer VI.1, Ziffer VI.2 oder VI.3. gegeben ist, ist die Haftung der Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. in Fällen einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
5.  Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen / -ausschlüsse dieser Ziffer VI gelten auch für die Haftung des Vereins zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V. für ihre Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen sowie die persönliche Haftung der Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der Verein zur Förderung von Jugend und Sport in Oedheim e.V..
  

    

